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B 47. Samstag den 31. November 18W.
AionncnicntspreiS:

Für die Stadt Solothurn
Jährlich Fr. 6. -.

Halbjährlich Fr. 3. —.

Franko durch die ganze
Schweiz: > t

Jährlich Fr. «!. -. ^
Halbjährlich Fr. z. -. ^

Für das Ausland:
Jährlich Fr. g. —.

Schweizerische EinrückungSgcbühr:
10 CtS. die Petitzeile oder

deren Raum,
<8 Ps. für Deütfchland).

Erscheint jeden SamStag
l Bogen stark.

Briefe und Gelder franko

Die Nitcnkongregation über die Zelebratio» stiller

Nequiemsmessen.

^ueto, postroniis liiseo teinparidus, inaxiino in es-
lonäariis partieularidus, Ollieiorum Duplieium nume.ro,

quum pauei suporsint f>er annum äi'os, qui iVlissas pri-
vatas äo koquio liori pormittant, et ipsa Dllieia somi-

äupliela interäum ad alils potioris ritus impoäiantur,
nonnulli oeelosiastiei viri piotato, äoetrina ae äi^nitato
prsostantos, 8anetissimum »omiuum Xostrum Deonem

papam Xlll dumillimi8 onixisquo proeibus ro^arunt,
ut, aä pivainon liäolium äotunetorum ot aä spirituals
solatium vivorum, in Deelosiis ot Dratoriis sivo pu-
dlil i8 sivo privati8, praosertim üs, quso in sopulerotis
rito oroeta 8unt vol oriAontur, Nissi« loetao äo lloqulo
iiiodu8 etiam äuplieidus aliquatios por annum äo i^po-
stoliea Itoin^nitato eelodralá valoaul. plaeuit autom
oiäom 8""° Domino Mstro drqus noZotii oxamon
8aoriL lìltuum Don-;roj;ationi eominittoro; quso, oxqui-
8ito voto Dommissionis Ditur^ieik, om»idu8 maturo por-
P0N8Ì8, attontisquo liae (te ro otiam poeuliaridu8 loco-
rum eireumstantiis, in Dräinario Doetu subsiZnata äio
act Vatieanum ooa«iunato, act propositam per inlraserip-
tuin Daräinalom 8aerso oictom Don^roZationi prsolsetum
quso>tionom, rosponäonäum eensuit:

8i 8anetissimo plaeuoritl I. ln qnolibot 8aooIIo
8öpulereti rito oroeto vol oriAonäo, Mssas, quW inibi
oolodrari porinittuntur, p083ö S33o äo ktoquie iiiöbn3
non impoäitis a posto ltupliei 1»° vol 2"" o>a83Ì8, a Do-
miniem aliisquo lostis äo prsoeepto 3orvantii3, noenon
a Periis, Vixiliis, Detavisquo priviloZiatis; itom ll. in
quidusllbet Deelosiis ot Dratoriis quum pudliei3 tum
privatis ot in 8aeoIIÌ8 aä 8ominaria, Dolloj;ia ot lìoli-
ssiosas vol pia8 utriusquo 8oxu8 Dommunitatos 8poc-
tantidu8, iVlissas privatas äo koquio, praosonte, in80pulto,
vol otiam 8opulto non ultra diltuum, eaäavoro, liori
P0380 à vol pro äio obitu8 aut äopositionis: vorum
sud eIau8U>Ì3 et eonäitionibus, quidus, zuxla lludrieas
et Décréta, Glissa 3oloin»i8 äo lìoquie ii8äoiu in es8i-
du3 äoeantatur. Dontrariis non obstantidus quidus-
rumquo. I)io I!» Naii 18!>t>.

Vaeta po8tmoäum äo di3 8aneti38imo Domino Msìro
Dooni Dapiv XIII por moipsum inlimseriptum Daräi-

nalom rotationo, 8anoìita3 8ua 8ontontiam 8aerso ip»
sius Don^rogationis in oinnidu8 raìam kadore ot eon-
tirmaro äignata o8t, äio 8 äunii, ooäom anno.

Däl. Darä. ^DDI8I-^lX8PD>^ 8.K.D. piazs.
"PRIPL?! Lserswrius.

(d. f «-)

Briefe Leo XIII. und Meneliks.s)

ÜII Ii-è8-?lii88snt ^enelill liegu8 liegS8ti ^Ilipeteiii' ll'ttliiopie
l.à X»I ?i>pe.

4'ro3-?uÌ83snt Xossll3 XoK03ti 8alut ot pro8pärito.
II V0U8 a plu zaäi8 äo 8aluor par un aeto 8pontanô

i lo eommoneomont äo Xotre Dontilicat, ot äix ans apro3,
^ à I'oeeamon äo Xotro ^udile oaeoräotal, Vous Xous avo^

ol'kort un nouveau tomoiznaZo äo votro eourtoisio. Dos

piouvos äo dionveillaneo out rozoui Xotro eoour; olios

doporont lo vôtre, tVussi, est-ee à Votro eoour äo

Aonarpuo ot äs elirotion ljuo s'aärosso îauzourâ'dui
Xotro parole pour vous engagor à un aeto äo ^ônô-
rosito souveraine. Da vietoiro a laisse en vos mains
äo nomdroux prisonniers. Do sont àos jeunes Fous
viZouroux et äiZnos äo^rospoet, qui, à la Heur äo l'a^o
et à l'auroro äos plus dellos ospôraneos, ont êtô onlo-
vôs à leurs l'amillos et à leur patrie.

Deur captivité n'auAmonto ni la mesuro äo Votro
puissaneo, ni l'êtonâue äo Votro prestige; mais plus
olio so prolongo, plus vive ost la àoulour äans l'ànio
äs milliers äo mères et â'ôpousos innoeentes.

Dour Xous, ponotros äo la sainte mission que
Mus a eonliôe Xotro 8oi^uour äosus Dkrist, et qui
s'ètonâ à touìos los nations ekrètionnos, Mus los ai-
mons eommo äos lils. — X^roez! äone la äomauäo quo
lo eeour ä'un pore Vous lait, au nom äo la Irinitè
äivino, au nom äo la Vierge dènio, au uom äo tout
eo qui vous ost plus ekor on es monäo: vouilloL sans
rotarä lour ronäre la lidortè.

^rès puissant Xo^us Xo^ost! no Vous rokusoik pas
à Vous montrer maZnanimo aux z^oux äos nations.
Dnrvgistro« eotìo p»M Aloriouso äans los annales äo
Votre roulis! t)uo sont après tout los äroits impitoz^-

*) Wir g.ben die beiden Briefe im französischen Originaltexte
wieder. Der Brief Mcneliks wurde auch in der einheimischen amhari-
fchen Sprache abgefaßt.
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stiles àe Is sperre à câte àes àroits et àes âevoirs
àe Is fraternité llumaine?

Dieu Vous en reuàra une riclle recompense, esc

il est Père miserieoràieux! Nille voix s' élèveront
en ckceur pour Vous bénir et Is Nôtre se fera en-
tenàre Is première. Ln attenàant implorons àu ciel

sur la famille ko^sle tous les biens àèsirables.
vonne à kome, près 8sint ?ierre, le 11 Nai àe

l'annèe 1896, àe Notre ?ontillcat ls àix-neuvième,
dd0 Xlll.

» -I-

là Vsinquelii lie ls ttibu lie às ^eneliil élu liu Zeignem

llsi à ltoie li'ttiiiopîe.
parvienne à Ls Sainteté beon XIII?spe.

Lalut! .l'si repu psr NonseiZneur Naeaire Is

lettre paternelle oû Votre Laintetè sprès svoir rappelé
gracieusement Nos relations antérieures, taisait appel
à Nés sentiments àe clémence en ksveur àes prison-
niers italiens, que la volonté àe visu a mis entre Nés

mains, à'asoute que Votre Lsintete ne pouvait ckoisir

pour interpréter Les sentiments un envoyé plus èlo-

quent et plus s^mpâiqus que Lon Excellence Non-
seigneur d/rille Nacaire.

à'ai ètè vivement emu en lisant l'aàmirsble lettre
àu ?ère commun àes dkrètiens et en écoutant le lan-
gage àe son illustre Lnvo^è, et le premier mouvement
àe mon cueur avait ètè àe àonner à Votre Lsintete la
satisfaction qu'elle No àemanàait si noblement; car,
Noi aussi àe pleure sur les nombreuses et innocentes
victimes àe cette guerre cruelle, que s'ai conscience àe

n'avoir point provoquée.
Nalbeureusement, Non vil àèsir àe réaliser les

voeux àe Votre Sainteté a ètè contrarié par l'attituàe
imprévue àu Llouvernement Italien, qui, après N'avoir
exprimé le àèsir àe taire la paix et àe rétablir les bon-

nés relations entre nous, continue à agir à Non ègarà

comme si nous étions on état àe guerre.
Non àevoir àe koi et àe ?ère àe Non peuple

N'interàit, en ces circonstances, àe sacrilier la seule

garantie àe paix q à se trouve entre Nés mains, à la
satisfaction à'être agréable à Votre Sainteté et à Noi-
mème.

d'est avec la plus prokonàe tristesse que, après
avoir tout pesé, àans Na conscience àe Nonarque et

àe dkretien, àe suis contraint àe renvoyer à àes temps
meilleurs le témoignage à'affection et àe baute estime

que à'aurais soubaitè àonner à Votre Laintetè.

à'espère que la granàs voix àe Votre Laintetè que
tous les dkrètisns entenàent avec respect, s'èlèvera en

faveur àe la justice àe ma cause, qui ost celle àe

l'inàèpenàance àu peuple, àont Dieu m'a conliè le

Gouvernement, et qu'Nlle renàrs ainsi très-prockaine
la réalisation àe Notre commun àèsir àe renàre à leurs
familles ceux qui en sont séparés.

.le puis, en attenàant, rassurer Votre Laintetè ^ur
ls sort àes prisonniers italiens, que àe n'ai cesse àe

protéger et traiter selon les àevoirs àe la obaritè
ebrètienne, et auxquels, à la eonsiàèratio» àe Votre
Laintetè, à'aecoràerai encore, s'il est possible, àes

aàoueissements.
périt à Notre Ville à'^ààls-^bsba, le 22 Nascaram,

en 1889, àe l'an àe (àràes (!"' octobre 1896.)

Verhältnis zwischen Glauben und Wissen.

(jussiiam ràtio intsrssâai iutsr seisatiam st iiâsm,
inter xlûlosoptiiam st tàsologinni, st srrores àivsrsi
eoiìtr» àovtrmam vatiiviisaill vsrsantes.

Dritte bischöfliche These vom Jahre 18SS,

(Von Hochw. Herrn V. Frei, Pfarrer in Beinwil, Kt. Aargau.)

Gegenstand der Philosophie ist das natürliche Erkennt-
nisobjekt. Die Theologie beschäftigt sich auch mit den na-
türlichen Dingen, vorzüglich aber mit den übernatürlichen,
mit der Offenbarung. Soweit es sich um Erforschung der

zeitlichen Dinge handelt auf körperlichem und geistigem Ge-
biete, ist zunächst der menschliche Verstand thätig. Kommen
gemischte oder übernatürliche Dinge in Frage, so bethätigt
sich der Glaube. Vernunft und Glaube sind die zwei idealen
Gebiete, auf welchen sich der Mensch nolens volens in
diesem Leben bewegen muß. Diese beiden sind aber meist

von gleicher Bedeutung. Sie sind einander nicht neben-

geordnet, sondern stehen im Verhältnis der Unter- nnd

Ueberordnung. Wie die Natur unter dem Schöpfer steht, das

Natürliche tiefer als das Uebernatürliche, so steht auch die

Vernunft tiefer als der Glaube. Die Vernunft kaun den

Menschen in seinem Erkennen weit führen; der Glaube aber

führt ihn noch viel weiter und höher.

Was nun im Speziellen die Religion anbelangt, so

handelt es sich um die Frage, welche Stellung die Ver-
nunft und der Glaube gegenüber der natürlichen und über-

natürlichen Offenbarung einzunehmen haben.

Soll und kann sich die Vernunft beim Akte des Glau-
bens auch beteiligen? Ja! Sonst iväre der Glaube ein uu-
vernünftiger, und das kann er nicht sein. Im Römerbriefe
(12. 1) verlangt der hl. Paulus ein Obssquium ratio-
nslnle und der hl. Petrus (1.3,15) will die Christen parati
semper aà satist'acticmsm omni poseenti ratioiiem àe

spe. Der hl. Augustin setzt den Gebrauch der Vernunft
voraus und bemerkt deswegen: -Lreàere non possemus,
uisi rationales animas kademus.» Das versteht sich be-

züglich der natürlichen Offenbarnng; es muß aber auch so

sein hinsichtlich der übernatürlichen. Die göttliche Offen-
barung knüpft an an den Verstand des Menschen, und dieser

Anknüpfungspunkt kann und darf nicht verloren gehen.

Wenn wir auch nicht im stände sind, die Wahrheiten der

Offenbarung vollkommen zu begreifen, so müssen wir doch

darnach trachten, sie immer besser zu verstehen, soweit xs

nur möglich ist. Darum sagt der hl. Anselm: »Negli-
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gentil« inillî vickotnr, si, postguam conllrmati 8UMU8 ill
licke, non stuckemus guock creàimus, intelligere. »

Bei diesem Streben nach besserem Verständnis soll aber

der Mensch die Grenzen nicht überschreiten wollen. Es gibt
einen Punkt, wo unsere Fassungskraft nicht mehr ausreicht.
Da beginnt der Glaube, Könnten und müßten wir Alles
mit dem Verstände begreifen, dann wäre die übernatürliche

Offenbarung überflüssig, Gott hat aber das natürliche

Wissen bereichern wollen, und hat uns durch die Offen-
barung in den Mysterien des Glaubens über die erhaben-

sten Geheimnisse ein Licht angezündet, und da muß der

schwache Verstand zurücktreten und dem Glauben hierüber
den Vortritt lassen. Es lehrt deswegen das Vaticnnum in
der const. ckogm. cap. 4 Folgendes: « Divina mMeria
suapte natura inteiiectum sie exceckunt, ut etiam rsve-
iatione trackita et licke suscepta, ipsius tarnen licksi

relu mine centecta et guackam gnasi caiigine obvoluts

mansant, gnamckin in tiac mortal! vita peregrinsmur a

Domino; per lickem enim amdniamns, et non per spe-
eiem,- Ebendaselbst heißt es in ean. 3 <Ze revelations: «8i

guis ckixerit kominem ack cognitionem et perteetionem
gnse nsturalem snperet, ckivinitus eveki non posse, seck

ex seipso ack omnis tanckem veri et boni possessionem
jngi prokeetn psrtingere posse et ckebere 8.» Nur
der wissenschaftliche Dünkel kann sich zu dem Gedanken ver-
steigen, Alles begreifen zu wollen.

Können Vernunft und Glaube mit einander in Wider-
spruch kommen? Kann etwas philosophisch wahr sein, was
»ach der Theologie falsch ist, und umgekehrt? Das ist un-
»täglich. Gott ist der Urheber der menschlichen Vernunft
Wie der Offenbarung und kann sich selber nicht widersprechen.
Das Vaticanum sagt: »Ltsi lickes sit supra rationem,
nulig tsmeu ungusm inter lickem et rationem vera
ckissensio esse potest: cum ickem Deus gui m^steria
revelat et lickem iufunckit, animo bumano rationis
lumen inckickerit, Deus autem negare seipsum non
possit, nee verum vera unguam contrackicere.- (tan. 3
cke licke heißt es: -8i guis ckixerit, lieri posse, ut ckog-
matibus ab ecciesis propositis aliguancko seeunckum
progressum scientim sensus tribuenckus sit alius ab eo,
guem intellexit et intelligit eeelesia 8.- Willen
und Glauben stehen darum in einem freundschaftlichen Ver-
hältnis zu einander. Philosophie und Theologie leisten ein-
ander Dienste, aber so. daß der Glaube die erste Stelle
einnimmt. Der Glaube ist der Vater des Wissens, wie
Drei in seiner Apologetik sagt. Nach dem hl. Thomas be-
dient sich die Theologie als Meisterin der Vernunfterkennt-
nis gleichsam als einer Magd. Der Glaube geht voraus
und das Wissen folgt nach.

Der Inhalt des Glaubens muß zuerst aufgenommen
werden und erst dann kaun das Berstehen folgen. Der hl.
Anselm hat das in den Worten ausgedrückt: Drecko ut in-
iolli^am, lickes pmececkit iutelleetum. Das ist der wahre
christliche Standpunkt, der zu allen Zeiten derjenige der

Kirche gewesen ist. «Drecko ut inteliigam- soll die Devise
der Theologie sein, sagt Kühn in seiner Dogmatik.

Infolge der menschlichen Beschränktheit ist es möglich,
daß einer bei seinen philosophischen Forschungen irren kann

und zu sogenannten „wissenschaftlichen Ergebnissen" kommt,

welche dem Glauben zuwiderlaufen. «Inanis llujus eon-
trackietionis speeies incke potissimum oritur, guock vel
lickei ckogmata ack mentem eeelesim intellect» et ex-
posits non kuerint, vel opinionum commenta pro ra-
tionis ellatis babeantur» sagt das Vat. In diesem Falle
unterwirft der Gläubige sich dem Urteil der unfehlbaren
Lehrautorität der Kirche, anerkennt die sogenannten Resul-
täte seines Forschens als Irrtum und widerruft sie Thut
er das nicht, so bekennt er sich selber als unfehlbar und

wird ein Häretiker. Es lautet der can. 2 des Vat., cke licke

et rations: « 8i guis ckixerit, ckisciplinas bumsnas ea

cum libertate tractanckas esse, ut earum assertiones,
etsi ckoctrinm revelatse ackversentur, tanguam verae re-
tineri, negue ab ecclesis proscribi possint 8.» Die
Kirche als Hüterin über die von Christus ihr anvertraute

Wahrheit thut das, ne guis ckscipiatur per pbilosopbiam
et inanem kallaciam. Würde sie in solchen Fällen gleich-

giltig sich verhalten, so wäre sie nicht die von Christus auf-
gestellte Lehrerin der Menschheit.

Was die Irrtümer auf diesem Gebiete anbelangt, so

ist darüber Folgendes zu bemerken. Man kann die Fähig-
keiten der Vernunft überschätzen und unterschätzen. Die Ver-
nunft überschätzt haben nebst den Vertretern des absoluten
Rationalismus die Semirationalisten. Ohne die übernatür-
liche Offenbarung zum voraus leugnen zu wollen, bemühten

sich die Semirationalisten, auf dem Wege der Vernunft-
erkenutnis die Mysterien des Glaubens zu ergründen, von
der Vernunft aus zum Glauben zu gelangen, und das

Christentum herauszuphilosophieren, um zu den nämlichen
Resultaten zu gelangen, wie sie die Offenbarung darbringt.
Unter diesen thaten sich bei den Katholiken besonders hervor:
Hermes, Günther und Frohschammer. Ihre Aufstellungen

sind, wie natürlich, von der Kirche verurteilt worden. Daß
der Rationalismus im eigentlichen strengen Sinne den Glauben
verwerfen muß, ist klar. Ihm gilt nur das als wahr, was
die Vernunft gleichsam handgreiflich erfaßt, und mit einer

Offenbarung weiß er nichts anzufangen. — Die Vernunft
unterschätzt haben unter den Katholiken die Traditionalisten,
wie z. B. Bonald, Beautin und Lamennais in Frankreich.
Nach ihrer Auffassung wäre die Vernunft ausschließlich an
das Wort der Offenbarung gebunden und könnte auch hin-
sichtlich der natürlichen religiösen und sittlichen Wahrheiten

zu keiner Gewißheit gelangen. Lamennais speziell setzte an
die Stelle der Offenbarung im Verlaufe das allgemeine reli-
giöse Bewußtsein, das ihm mehr galt als die Kirche. Auch
diese Ansichten sind verworfen worden, wie in neuerer Zelt
der Ontologismus, an dessen Spitze Rosmini steht. Daß
die Anbeter der neuesten Philosophie nur vom Wissen und
nicht vom Glauben reden können, versteht sich. Offenbarung
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und Wunder sind einfach nicht möglich nach ihrer Weisheit
und damit Punktum.

Ich schließe mit einigen Sätzen aus dem letzten Kapitel
der „Nachfolge Christi", welche den Gegenstand besier be-

leuchten, als noch weitere eigene Bemerkungen:
(Zui serutator est majeslatis, epprimelur n gloria.

Nias valet Dons operari guain Iromo inteliiZere polest.
Huillguià inloliigere non vales, Oeo omnipotent! sieure

com mitts. Li talia essent opera vei, ut taeile ab bu-
mana rations eaperentnr, non essent mirabiiia nee

inet'kabilia tiieenàa. 8i non intelligis nee eapis, WW
inlra te sunt, «znomoâo eomprebenites, gnas supra te

sunt? Lubclere Oso, et bumilia sensum tuum llclei,
et clabitur tibi seientiae lumen, prout tibi kuerit utiie
et neoessarium.

Die Klosterartikel im schwyzerischen Verfassnngs-

entwarf.

Wie durch die Tagespreste genugsam bekannt geworden,

hat der s ch w y z e r i s ch e V e r f a s s u n g s r a t in seinem

Entwurf zu einer neuen Verfassung des Kantons die söge-

nannten Klosterartikel neuerdings aufgenommen. Das

Priesterkapitel machte eine Eingabe an den Verfassungsrat,
der sich die Klöster anschlössen; sie blieb aber unbeachtet.

Die Klöster reichten nun ein zweites Schriftstück ein. Es

ist von Abt Kolumban und dem Konvent des
Klosters Einsiedeln und den Vorsteherinnen der drei

Frauenklöster des Kantons, M u o t t a t h al, S t. P e t er '

und Au, unterzeichnet. Da es die kirchenrechtlich bedeut-

same Frage klar und deutlich darlegt, sei es unserem Leser-

kreise nicht vorenthalten. Nach Weglassung des Eingangs
und Schlusses hat es folgenden Wortlaut:

„Unser Standpunkt ist klar und bestimmt gegeben. Wir
sind die Vertreter kirchlicher Institute. Die Gesetze und

Vorschriften der Kirche müssen für uns bestimmend, bindend

und wegleitend sein und bleiben. Wir sind anderseits einem

geordneten Staatswesen eingegliedert, die ge-

meingiltigen Staatsgesetze bestehen für uns zu Recht wie

für andere Staatsangehörige, wir dürfen keine Ausnahme-
gesetze zu unsern Gunsten fordern, dürfen und müssen

aber auch gegen Ausnahmegesetze zu unsern Un-

gun st en protestieren. Wir gelangen vor die tit. Ver-

fassungsräte, welche ihr Mandat von einem katholischen
Volke haben, welches unsern Standpunkt teilt,
und darum tragen wir vertrauensvoll unsere Begehren vor,
welche die Bestimmungen im Verfassungsentwurf betreffen,

die mit unserm bezeichneten Standpunkt und den daraus

für uns fließenden Pflichten im Widerspruch stehen.

Demzufolge müssen wir Sie, hochgeachtete Herren Ver-
fassungsräte, bitten, folgende Bestimmungen zu streichen.

1. Die Klöster stehen unter der Aufsicht des

Staates. Wir wollen uns nicht der allen Bürgern und

Genossenschaften gegenüber notwendigen und thatsächlich ge-

übten Staatsaussicht entziehen. Gegen polizeiwidrige Hand-

lungen, wenn solche vorkommen sollten, mag die Polizei
einschreiten. Aber eine besondere Staatsaufsicht brauchen

wir nicht; denn sie verrät entweder ein Mißtrauen, das wir
nicht zu verdienen glauben, zumal nicht von feiten eines

gläubig katholischen Landes; oder sie bedeutet eine Bevor-

mundung der Klöster, die den Gesetzen der Kirche wider-

spricht und daher der Verfassung eines katholischen Landes

nicht wohl ansteht. Darüber mehr beim folgenden Punkte.
2. Die Beschränkung im Kauf, Verkauf, Er-

Pachtung und Erwerb von Liegenschaften ist

ebenfalls ein Punkt, der nicht nach den Gesetzen der Kirche

ist und um dessen Beseitigung wir Sie daher bitten müssen.

Wir wenden uns ja an katholische Staatsmänner, von denen

wir hoffen dürfen, daß sie die Gesetze der Kirche achten und

befolgen werden. Die erwähnten Bestimmungen der alten

Verfassung und des neuen Verfastungsentwurfes sind ganz
im Sinne des sogenannten Josephinismus gefaßt, dessen

Wesen darin besteht, daß für den Staat kirchliche Rechte und

Befugnisse in Anspruch genommen werden.

Die Güter einer geistlichen Stiftung sind Kirchengüter
und deren Verwaltung hat nach dem Kirchengesetz zu ge-

schehen. Es ist ganz richtig, daß die jeweiligen Inhaber
der Klosterstellen nur Nutznießer dieser Güter und Stiftun-
gen sind und nicht Eigentümer; aber nicht der Staat ist

die zuständige Behörde zur Beaufsichtigung der Verwaltung,

zur Erteilung der Erlaubnis für Kauf, Verkauf u. s. w.,

sondern die Kirche. Die diesbezüglichen Bestimmungen sind

sehr streng und verpflichten unter den schwersten kirchlichen

Strafen.

In dem feierlichen Eide, den jeder Abt bei seiner Weihe

öffentlich abzulegen hat, lautet der Schluß folgendermaßen:

„Die Güter, die zu meinem Kloster gehören, will ich nicht

verkaufen, noch verschenken, noch belasten, noch verpachten,

oder auf irgend eine Weise veräußern, selbst nicht mit Zu-
stimmnng meines Konventes, ohne den römischen Papst an-

^

zufragen. Und sollte ich doch eine solche Veräußerung

machen, so will ich dadurch den hiefür festgesetzten Strafen ^

verfallen sein. So wahr mir Gott helfe und sein hl. Evan-

gelinm." Was die Frauenklöster betrifft, so unterstehen die-

selben in diesen Dingen zunächst ihrem Visitator, dieser selbst

aber kann ihnen nicht aus sich irgend eine Vollmacht zu

einer Veräußerung geben, sondern nur nach erhaltener Zu-
stimmnng des Papstes.

Sie sehen also, daß die Klöster als geistliche Genosten-

schaften in der Verwaltung und Verwendung ihrer Güter
der höchsten kirchlichen Behörde unterstellt sind. Ein will-
kürliches Schalten und Walten derselben ist nicht möglich,

sie können ihre Güter nicht verschleudern oder ihrem Stif-
tungszweck entfremden, ohne den schwersten kirchlichen Strafen

zu verfallen. Die Aufsicht des Staates ist daher über-

flüssig, und wo sie dennoch geübt wird, ist sie ein Eingriff
in kirchliche Rechte. Es ist aber Gewissenssache eines jeden

Katholiken, die Rechte der Kirche zu achten und zur

Geltung zu bringen, soweit es in seinen Kräften steht und
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wenn er anch Artikel nnd Paragraphen älterer Verfassun-

gen aufgeben muß, die einer Zeit entstammen, wo der Jo-
sephinismns noch mehr Mode war.

Aus verschiedenen uns zugekommenen Mitteilungen
wissen wir, daß manche Herren Verfassungsräte die Staats-
aufsicht und die Beschränkung in Kauf, Verkauf u. s. w.

für notwendig halten, speziell dem Stifte Einsiedeln gegen-

über, damit dasselbe nicht eines Tages seiner ersten Be-

stimmung untreu werden, Gnadenort und Wallfahrt ver-

lassen und sich anderswo ansiedeln könne. Diese Befürch-

tung glaubt man auf gewisse unüberlegte Aeußerungen stützen

zu dürfen, die einer solchen Aufbauschung nicht wert sind,

selbst wenn sie von Mitgliedern des Klosters stammen sollten.

Sie können doch vernünftigerweise nicht annehmen, daß

solche Aeußerungen der Ausdruck der Gesinnungen der

Klosterobern und des Kapitels seien. Oder wäre es denk-

bar, daß eine Klosterfamilie freiwillig eine Stätte verließe,

an die sie durch so heilige und altehrwürdige Bande ge-

fesselt ist und an der sie eine so großartige und segensreiche

Wirksamkeit entfalten kann? Wie sehnten sich vor bald

hundert Jahren unsere Ahnen, wie zählten sie die Stunden,
bis es ihnen möglich wurde, in das verödete und verwüstete

klösterliche Heim zurückzukehren! Und würde das Stift
Einsiedeln seit einer Reihe von Jahren so große Summen
aufwenden zur Renovation des Gotteshauses, zur Erweite-

rung oder Vervollkommnung der Schule, zur Verschönerung
der Umgebung des Klosters, wenn seine Patres daran
dächten, diese Stätte zu verlassen? — Es scheint uns un-
möglich, daß jemand im Ernste eine solche Befürchtung
haben könnte.

Andere haben unsere Gründungen in Amerika als einen

Beweis betrachtet, daß wir daran dächten, die Meinrads-
zelle eines Tages preiszugeben. Das zeugt aber nicht im
mindesten für eine solche Tendenz. Es könnte höchstens so

gedeutet werden, damit wir für die Zeit der Not, wenn
wir unfreiwillig der Gewalt weichen müßten, ein Asyl
hätten, bis eine Rückkehr zum lieben Mutterkloster möglich
wäre. Wohl aber ist es dem Geiste der Kirche, des Bene-
diktinervrdens und dem priesterlichen Berufe entsprechend,
Gutes zu stiften, für das Reich Gottes zu wirken, wo wir
es können. Wollen Sie uns ein Recht versagen oder miß-
deuten, das jedes Geschäft besitzt, das Recht, Filialen zu
gründen? (Schluß folgt.)

f M s g r. d ' H ul st.

Im institut eàoligue von Paris starb in der Nacht
vom 5. d. M. dessen Rektor, der bekannte Abgeordnete Msgr.
d ' H n l st. Sein vollständiger Name war Maurice Le

Sage d'Hauteroche, Graf d'Hulst. Im Jahre 1841 zu

Paris geboren, wuchs er daselbst auf, studierte im Seminar
St. Sulpice und Rom. Kardinal Guibert ernannte ihn
1875 zum Generalvikar nnd Erzdiakvn von St. Denis.
Als im Jahre darauf nach Annahme des Gesetzes über die

Freiheit für den höhern Unterricht die Bischöfe die freie

katholische Universität von Paris in's Leben riefen, ward

Msgr. d'Hulst Rektor derselben.

Im Jahre 1892 handelte es sich darum, dem ver-

storbenen Msgr. Freppel einen Nachfolger in der Kammer

zu geben. Es wurde d'Hulst gewählt, obschon er enge Be-

ziehungen zu dem Hanse Orleans hatte. Er brachte das

Opfer, sich den Weisungen Leo XIII. zu fügen und sich ohne

Vorbehalt für die bestehende Staatsverfassung zu erklären.

Die Rechte der Kammer konnte ihm das nicht verzeihen,

aber seine Gerechtigkeitsliebe brachte ihm doch einen großen

Einfluß. Die Katholiken Frankreichs verlieren mit ihm

nicht nur einen der gelehrtesten ihrer Vorkämpfer nnd einen

gewandten Parlamentarier, sondern auch das glücklich ver-
mittelnde Element zwischen der sozial-reformerischen Rich-

tung und der altkonservativen unter ihnen, sowie zwischen

der republikanischen und der royalistischen.

Freunde und Feinde stimmen überein, daß mit ihm

eine außergewöhnliche geistige Kraft erloschen ist. Er war
Gelehrter und Philosoph ersten Ranges. Mit lichtvoller

j Gedankentiefe wußte er die verwickeltsten Fragen der Dog-
matik und Moral zu behandeln. Im Freundeskreise zeigt«

er eine große Unterhaltungsgabe durch eine Fülle geist-

reicher Gedanken und Erinnerungen. Daneben entfaltete er

eine nnerschöfliche Mildthätigkeit gegen Dürftige aller Art.
In seinem ganzen Leben machte sich ein Grundge-

danke geltend: durch Lehre und Beispiel den Einklang von

Glanben und Wissen darzuttmn. Er versäumte es nicht,

für die moderne Wissenschaft in ihren wahren nnd falschen

Bahnen ein aufmerksames Auge zu haben und deshalb
konnte er mit wahrer Ueberlegenheit von jenem gewaltigen

Impulse sprechen, den die profanen Wissenschaften durch
das Licht des übernatürlichen Glaubens erhalten. Msgr.
d'Hulst war die erste Triebfeder, um die internationalen

Kongresse katholischer Wissenschaft ins Werk zu setzen. Er
würde nächstes Jahr in Freiburg eine bedeutsame Rolle
gespielt haben. — Daß er auch ein hervorragender Kanzel-
redner war, geht schon daraus hervor, daß ihm die Kanzel
von Notre-Dame als Nachfolger von Monsabrè über-

tragen wurde. Er hatte zwar nicht das glänzende Organ
und den hohen Gedankenflug seines Vorgängers, aber eine

wunderbare Klarheit der Beweisführung. Der hervorragende
Kämpe für katholische Wissenschaft und katholische Aktion
war auch schriftstellerisch vielseitig thätig und hinterläßt eine
bedeutende Anzahl Werke, worunter auch eine unvollendete
Moral. — Sein Tod reißt eine große Lücke! 1ì. t.

Kirchen-Chronik.

Solothuru. Krieg stet ten. Letzten Mittwoch trat
hier der am 8. November von etwa 300 Stimmenden mit
Einmut gewählte Hochw. Herr Kaplan Karl Weber seine
Stelle an. Unsere Glückwünsche!

Bern. Zum Pfarrverweser von P r u n t r u t ist Hochw.
Herr Dekan Chèvre in St. Ursanue gewählt worden.
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Italien. Rom. Das Schuljahr hat in den päpstlichen
Hochschulen Roms wieder begonnen. Diese Hochschulen sind

folgende: das Römische Seminar, wo nebst dem Konvikt für
die Kleriker der römischen Diözese ein vollständiger Studien-
Kursus besteht mit Gymnasium, Lyzeum, Fakultäten der

Théologie, Philosophie, des Zivil- und canonischen Rechts.

Ferner bestehen dort noch ein philologisches Kollegium für
orientalische Sprachen und ein durch Leo XIII. im Jahre
1886 gestiftetes Institut für die höhern Studien der ita-
lienischen, lateinischen und griechischen Litteratur. Die Gre-
gorianische Universität wird durch die Patres der Gesell-
schaft Jesu geleitet. Sie wurde durch Gregor Xlll. im
Römischen Kollegium gestiftet, von dort aber nach 1876
durch die italienische Regierung vertrieben. Nun hat sie

ihren Sitz in den frühern Gebäuden des Germanieums.
Sie besitzt die drei Fakultäten der Theologie, der Philo-
sophie und des canonischen Rechts. Diese Universität ist

sehr fleißig besucht, und die Zahl der Studenten ist mit
dem vorigen Jahre auf über Tausend gestiegen. An dieser

Universität studieren die Germaniker. Die Dominikaner-Schule
UollsZium Oivi IRomae äs Urbs, war besonders für die

Studenten des Dominikaner-Ordens errichtet, doch wird sie

auch durch ungefähr 156 Studenten (Priester) verschiedener
Nationen besucht. Sie erteilt das Doktorat der Theologie
und der Philosophie. Das Eigentliche dieses Kollegiums
ist, daß hier die Theologie und die Philosophie nur nach

dem Texte des hl. Thomas doziert werden. Auch die Propa-
ganda hat ihre Hochschule und erteilt das Doktorat der

Theologie, Philosophie und des .I>i5 Laiicmieum. Diese

Schule wird hauptsächlich von den Alumnen der Propaganda
und der von der Propaganda abhängenden Kollegien be-

sucht. Das Schuljahr wurde in jeder Universität durch
eine feierliche hl. Messe eröffnet.

— Das nächste Konsistorium findet voraussichtlich in
der zweiten Hälfte des Monats November statt. In dem-

selben erfolgt u. a. die Kardiualshut-Verleihung an die

Kardinäle Satolli, Jacobini, Ferrata, Agliardi und Cretoni.
Frankreich. In der französischen Kammer hielt Mir-

man eine ungemein heftige Jnterpellationsrede gegen den

Katholikentag von Reims, indem er eine sehr große Gefahr
für die Republik erblickte (trotzdem man sich daselbst rück-

haltlos auf den Boden der Republik stellte). Justizmi-
nistcr Darlan und Ministerpräsident Msline verteidigten
die Gesetzlichkeit des Reimsertages. Ans Antrag des Mini-
steriums schritt man zur Tagesordnung.

Holland. Die katholischen Mitglieder der 2, Kammer

haben bei einer Zusammenkunft in Utrecht beschlossen, zwecks

Förderung der Einheit während der Kammertagung und bei

den Abstimmungen ein gemeinsames Programm aufzustellen

und mit der Ausarbeitung desselben eine Kommission von

fünf Mitgliedern beauftragt. Derselben gehören die Abge-
ordneten Bahlmann, Doppelmann, Dr. Schaepmau, Trava-
gliuo und Vermeulen an. Der Zentralvorstand des nieder-

ländischen römisch-katholischen Volksbundes hat an die Kom-

Mission die Bitte gerichtet, in dem neuen Programme auch

folgende Forderungen des Volksbundes zu berücksichtigen:
1. Gesetzliche Regelung des Arbeitsvertrages; 2. Regelung
der Arbeits-Jnspektion, so daß auch befähigte Arbeiter für
dieselbe herangezogen werden; 3. Einschränkung der Fabrik-
arbeit der Frauen auf das Allernötigste; 4. Schutz der in-
ländischen Arbeit und des inländischen Gewerbefleißes; 5.

Sicherstellung der Arbeitsfreiheit und Schutz Ordnungslieben-
der Arbeiter gegen gewaltthätige Abhaltung von der Arbeit;
6. Regelung der Wohnungsfrage; 7. Errichtung eines Ar-
beitsministeriums zur Ausführung der obigen und anderer

sozialen Forderungen. Die Forderungen decken sich durch-

weg mit dem sozialpolitischen Programm der deutschen Zen-

trumspartei, das also auch in Holland die verdiente Aner-

kennung findet.

Kleinere Mitteilungen.
In einer nnglikanischen Kirche. In einer anglikanischen

Zeitschrift, dem „Church Intelligencer", schildert ein Mit-
arbeiter einen Besuch, den er am verflossenen 28. August
der anglikanischen Pfarrkirche zu Hensall abgestattet hat.
Aus der Beschreibung der Ausstattung dieses Gotteshauses

erhellt nun: wie man in Hensall mit einem wahren Eifer
sich bestrebt, so „katholisch" zu sein, wie es ohne Unter-

werfung unter den römischen Stuhl sich eben machen läßt.

Wir hören da zum Beispiel, daß beim Betreten der Kirche

das Auge auf ein iu der Nähe der Thür angebrachtes ans

Porzellan gearbeitetes Weihwasserbecken fällt, ein gleiches

Becken befindet sich an der rechten Seitenwand im Innern
der Kirche. Damit nun die Kirchengänger auch die Bedeu-

tung des Weihwassers kennen lernen, ist über dem Becken

ein Plakat angebracht, darauf steht der den Katholiken wohl
bekannte Spruch: „Wasche mich ab und ich werde weißer

als Schnee" zc. Ferner findet man über einem der beiden

Becken eine Reihe von Namen verstorbener Gemeindeglieder

angebracht, und man hat nicht verfehlt, denselben jedesmal
die ächt katholischen Initialen beizufügen U. I. Gegen-

über dem Portal der Kirche hat man einen Teil des Raumes

abgeteilt und ihn zu einem — Beichtstuhl hergerichtet. An
der westlichen Innenwand der Kirche befindet sich ein großes

Kruzifix, an der Nord- und Südwand sind die Kreuzweg-

stationen angebracht. Des weiteren befindet sich da ein mit

vier Kerzenleuchteru aus Messing geschmückter Altar, auf
dem je eine Statue des Erlösers und des — hl. Joseph

aufgestellt sind. Am Altar ist zudem eine Sammelbüchse

angebracht mit der Aufschrift: „Opfer für St. Joseph".

Ein anderer Altar trägt das Bild der seligsten Jungfrau
mit dem Kinde: auf einer Sammelbüchse liest man: „Opfer
für Maria". Vor einem dritten Altar endlich wird —

man höre und staune! — eine „ewige Lampe" unterhalten.
Und doch ist kein Tabernakel mit dem allerheiligsten Sakra-
mente da, das der Lampe erst ihre Bedeutung gäbe. Da-

gegen glaubt man allerdings eine Reliquie des heilig^
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Kreuzes zu besitzen, die in uralten papistischen Zeiten ein-

mal ein Cistercienserprior aus der Kirche des hl. Kreuzes

in Jerusalem hieher gebracht und deren Verehrung den

Sturm der Reformation überlebt hat. Unter den Gebet-

büchern, welche in der obgenannten Kirche sich ans den

Bänken vorfinden, fällt besonders eines auf, das den Titel
trägt: «Iko UatlioliL» Vncks moeuni.» Dasselbe ist in
dem bekannten Verlage von Burns und Oates in London

erschienen. („Ostschweiz.")

Litterarisches.
Spirago, Katechismus für die Ingend. 166

Seiten. Preis: geb. 80 Cts. Verlag bei Gebr. Räber
ck Comp. in Lnzern. Der Verfasser des trefflichen „Volks-
katechismus", der in kurzer Zeit mit Recht auch bei uns
eine so außerordentliche Verbreitung gefunden, hat soeben

einen Katechismus für die Jugend herausgegeben, der in

gleich origineller Behandlung die nämlichen Vorzüge
wie jener aufweist. Weil natürlich der Katechismus von
den Bi schüfen eingeführt wird, kann nicht etwa ohne

weiteres diese Bearbeitung für die Jugend empfohlen werden,
aber der tit. Geistlichkeit und auch dem katholischen Volke

aller Stände möchten wir dieses Büchlein eindringlich eni-
pfehlen, namentlich auch zu Geschenken.

Als besondere Vorzüge desselben bezeichnen wir: die

außerordentliche Reichhaltigkeit der gesamten Reli-
givnslehre bei guter Hervorhebung des Wichtigsten für
kleinere Kinder, die fortwährende apologetische Rück-
ficht auf z ei t g e in ä ße B ed ü r f ni s s e, die packende,
knappe Sprache, die famose, viele Bilder herbei-
ziehende Erklärung und die durchaus praktische, an-
regende und interessante Behandlung, so daß das
Büchlein für Alt und Jung (einheitlicher Katechismus) reiche
Belehrung bietet. Das Unwichtigere, nur für das Gedächt-
ins berechnete ist ausgelassen. Die Fragen sind ansge-
lassen, aber gleichwohl werden die Begriffsbestimmungen und
Darlegungen knapp in der Art von Antworten nebst aus-
führlichen reichhaltigen Erläuterungen geboten.

Nach unserem Urteil ließe sich im Druck noch mehr
Übersichtlichkeit, besonders bei Überschriften und Haupt-
abschnitten anbringen. — Der Katechet wird auch aus diesem
Katechismus eine Fülle von Anregung schöpfen und wer
nicht immer dazu kommt, den Volkskatechismus gründlich
durchznnehmen, dem bietet diese Ausgabe einen reichen Stoff
und viele äußerst branchbare Gedanken. Deshalb empfehlen
wir ihn bestens. VV.

Das zweite Heft des Deutsche» Hausschuhes hält, was
das erste versprochen. Mit Spannung folgen wir den Er-
eignissen in dem Roman: Der fliegende Eisvogel, von H.
Savage, die sich immer interessanter entwickeln und einer
Katastrophe zustreben. Dasselbe gilt von dem Roman: Der
Dämon des Spiels, von O. Elster, wo der Held immer
tiefer in die Schlingen eines gewissenlosen Verführers gerät.

Ganz vorzüglich ist die kleine Novelle, Philipp A r m l>-

tage, deren ergreifender Inhalt namentlich die Leserinnen

unwiderruflich fesseln wird. Von den belehrenden Artikeln
heben wir die folgenden hervor. Freidank wirft in
dem inhaltvollen Aufsatz: Auch ein Jubiläum, einen höchst

interessanten Rückblick auf die Gründer- und Schwindel-
Periode im nenen deutschen Reich vor 25^Jahren und weist
deren verderbliche Wirkungen auf das öffentliche Leben nach.

A. Cüppers schildert die Germanen in Haus und Hof
und zwar der Wirklichkeit getreu, nicht wie die Phantasie
es ausmalt. Hans Eschelbach plaudert über den Zug
und die Wanderung der Vögel und macht uns mit einer

Menge wichtiger Einzelheiten aus dem Leben der Vögel be-

kannt. Auf die zahlreichen kleinen Artikel können wir wegen
Mangel an Raum nicht eingehen. Die Illustrationen sind

vorzüglich.

Inländische Mission.

a. Ordentliche Beiträge pro 1896 Kr. Ct.

Übertrag laut Nr. 46: 42,18! 10
Kl. Aargau: Kaiserstnhl 20, Muri 75 95 —
Kt. Baselland: Missionspfarrei Birsfelden-Neu-

weit (wobei 50 von I. S., 20 von E. S.
und 10 von Brautleuten) 240 —

Kt. Bern, Jura, nachträglich für 1895:
Alle 12. 55, Asuel 3. 20, Boncourt 28. 50,
Bonfol 20, Bressaucourt 6. 35, Buix 10.75,
Bure 15. 75. Charmoille 5, Chevenez
15. 60, Coeuve 14, Cornol lO, Courtemaiche
14. 70, Courtedvnx 6. 95, Courgenay 13,
Damphreux 10, Damvant 5, Fahy 15. 05,
Fontenais 5, Miöcourt — 50, Montignez
11, Porrentruy 117, Rcclère3, Rocourt 1,
Vendlincourt 6. 05 352 5,9

für das Jahr 1896:
Alle 12 50, Bonfol 10, Bure 17. Char-
moille 5, Courtemaiche 16. 50, Fontenais
12. 80, Porrentruy (mit einer Einzelgabe
von 25 Fr.) 150. 20 '

224 —
Kt. St. Gallen: Berg igi
Kt. Lnzern: Eschenbach 270, Hohenrain 123,

Zell 100 49Z
Horw, Legat von sel. Kathar. Reinert,

Hürliweid 59
Kt. Solothurn: Meltingen 7.50, Winznau 35,

Witterswil 15 57 59
Kt. Thurgau: Arbon 199 ^

43,954 1(

b. Außerordentliche Beiträge pro t896.

Uebertrag laut Nr. 46: 46 611 6l
Vermächtnis von sel. Frau Katharina Blnm,

geb. Riechsteiner, gest. in Zell. Kt. Lnzern, 300 —
Aus den Vermächtnissen des Hrn. X. Müller-

Blattmann sel., ab Lanried, Zug, 2. Nata 4922 55

51,834 15

Der Kassier : Z. Düret, Propst.
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Der koken Ssistliàksil: unà àen ?ris8tsr-Lsmàg.risii. empkeklen wir unser IMbrik-I-SAer in
8«I»,vi»^vi, VU«I»vri» Mr köoke, 135/143 ein breit, von KK-, 6. 45 bis i^r. IS. 15 per Neter.

8,Iiw:,iv:«i» Mr öeinkleiäer, 135/145 em breit, von ß'r. 6. 65 bis b'r. 19. 65 per Neter.

Alvrino» U»ull»Iv« Mr soutnnen, 149 ein breit, von b'r. 4. 95 bis bk'. 8.95 per Neter.
Abgabe seller beliebigen !VIetor?ab>. Sei /Ibnsbm« von gsnren Ltüoksn prelsermässigung unll direkter Versandt sb 8sbrik.

Uustöi' umssdeiiàt KMo! (2»°') àtikll^sellsedâkt 1^. MM-veM, ^üricli.

Bereits 30«,««« Esteh-Harmoninm in Gebrauch.

à Fr. 323, 4>)0, 373, «33, 723. »3«, 113«, 123«, 1300, 2V23 :e.
Dieselben sind kanfs-, amortisations- und mietweise erhältlich.

Coulanteste Zahlungsbedingungen. Kataloge versenden gratis.
Ein Harmonium soll nicht nur klingen, sondern sein Klang soll uns

im Innersten berühren und durch seinen Ton zum Spielen animiren.
Diese Eigenschafte» besitzen die Mss- Esteh-Harmvnium. "WH

Alleinige Vertreter für die Schweiz: II«A â 8t.
Zürich —Basel Luzern — Winterthur,

91'° Musikalien und Justrumenten-Handlung,

Unübertreffliches

Will gegm Klikdsucht
und ällljere Kerkättung

von Balth. Amstalden in Tarnen.

Dieses allbewährte Heilmittel er-
freut sich einer stets wachsenden
Beliebtheit und ist nun auch in
folgenden Depots vorrätig:
Schießle ».Förster, Apotheker i n

Solothurn,
Otto Suidter u. Cie>, Apotheker in

Luzern.
M o s i m a nn, Apotheker in Langnau

(Kanton Bern).
Preis einer Dosis Fr. 1. 50. Für ein

verbreitetes lange angestandenes Leiden ist

eine Doppeldosis zu Fr. 3 erforderlich.

Tausende ächter Zeugnisse von Geheilten

des In- und Auslandes können bei Unter-

zeichneten, auf Wunsch eingesehen werden.

7k'

Der Verfertiger und Versender

B. Amstalden in Sarnen
° (Obwalden). H2090Lz.

?gch«n1>l3ni1Iorl l-5.

i8t à bö8tö unll V0siöilligftö8ik.
Aur Inetsrung ompliebit sieb (66°)

Z/iM.vK/âà, às«, «

UpAi i
10 Kg. prachtvolle, neue Zwetschgen Fr. 4.70
10 „ saure, geschäl'e Aepfelstückli „ 7.20
10 „ gedörrte Birnen Fr. 5.60, 6.70 u. 7.80

I. Winiger, Boswhl (Aarg.)
(H 4523 Q) 93

Ein neues

Pr«stss>ms-(VortragcDrr>ß
ist zu verkaufen.

Kreis: 3V Aranken.
Sich zu wenden an das (90')

Pfarramt Selzach (Kt. SMlMIl)

Selbstverfertigte Kirchenblumen.
Uoten-Kränze und -Douguets, 'Dhantasieblumen etc.

clescHniackvoll' HeknnZen iltld fetid ansZefülirt
liefert aus Bestellung, zu mäßigen Preisen

94' in Deitingcn, bei Solothurn.

1^. MM XI. 24.

^
(95

àî^ 'ê' â
Für

ffzelizllesiön - lààà.
Ein Großist wünscht mit einem Wachskerzen-

Fabrikanten in Geschäftsverbindung zu treten,
der in prima Ware leistungsfähig ist und mit
guten Referenzen versehen ist.

Anmeldungen sind an Tit. Annoncen-Exped.
der „Schweiz. Kirchenzeitung" unter Marke
9 Nr. 101 zu richten. 96'

îîîîîîîî ° 'îîîî
liik den llà. lîlmz

emptvble iob meinen aut llsr Ntriek-
masokine extra iisrgsstvlltsn.
garantirt rsinvollsnsn.^^x»»
llsl- n. Asruok- 1'.

kreisn

vsrselbe
ìV)^ bat bereits i»

diesen Xreissn grossen
4nklang gànllen null ^sivbnet

sieb bs8onàer8 wegen seiner „Llastioi-
tät" (vàbarltêit) aus. Das Tragen
soiobsr Lsintlsiäer ist eine grosse.Irr-
nsbmliokkeit, iullsin 4er 8toll bei seller
Lswsgung üniebeugung! naobgibt.
vureb den siob stets steigernden I/lekr-
dedark bin iob in àer Kags, ^u ausser-
orllsntiiobsn billigen preisen verbauten
s:u können, unll olksriro:
Oual. I (sobwsr) 76/80 em breit?r. 8.50

„ II (mittelst.) 76/80 vm „ br. 7.50

„ III (lsivbt) 76,80om „ Hr. 6.—
Au einer Lose genügt 2,30—2,60 Ast. ;

su bloss u. Wests 3,20—3,60 Uet. Nus-
ter stoben /ranoo gegen /raneo xu Dien-
stsn. Versandt obne klaobnabme.

Ira-unsr, Aug8busg.

NL. Sollten Leiublsillsr oller Westen
in meiner Weälätte angetertigt rverllen,
so ist Ileberssullung eines genauen Nasses
notwendig, bur àtsrtigen einer Lose be-
rsoblis iob?r. 8.—, tnr Nose unll Wests
Nr. 14.— bei prima Autbaten. (44>°

Sammett der Schweiz und fremden Ländern
/vlbst die allergewöhnlichsten, fit,

gevraulhie nr>»-r «„at«».
d'" »um gristlich-n Stand-

Hsnesmarken berufen sind. Schöne religiöse
Andenken werden als Anerkennung gegeben. Sendungen
»nd Informationen adressiere man an Hochw. Rettor

der Schule Bethlehem, Luzern.

Druck und Expedition der Buch- und Kunstdruckerei „Union" in Solothurn.


	

